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 06. Dezember 2017 

 - Ks/El - 

Cuxhaven, Neubau Liegeplätze 5 bis 7 

hier: Baugrundbeurteilung und geotechnische Angaben 

          für die Sandverfüllung / Geländeaufhöhung  

Ingenieurvertrag vom 31.08.2016 

Anlagen: 021951/1.1 bis 2.23, 4 und 8 bis 14 (s. Anlagenverzeichnis) 

2. Bericht 

(1. Bericht vom 29.11.2017) 

1. Veranlassung 

In Cuxhaven ist der Neubau der Liegeplätze 5 bis 7 geplant. Dabei handelt es sich um etwa 

1.195 lfd. m Uferwände mit zwei Ro-Ro-Anlagen und um die Sandverfüllung / Geländeaufhöhung 

auf einer Fläche von etwa 28,8 ha wasserseitig der vorhandenen Deichlinie (s. Lage- und 

Übersichtsplan in den Anlagen 021951/1.1 und 1.2).  

Der vorliegende 2. Bericht enthält auftragsgemäß die Baugrundbeurteilung und geotechnische 

Angaben für die v. g. Sandverfüllung / Geländeaufhöhung der an das Kajenbauwerk der Liege-

plätze 5 bis 7 angrenzenden Betriebsfläche.  



Cuxhaven,  06. Dezember 2017 

Neubau Liegeplätze 5 bis 7 - 2- Auftrags-Nr. 021951 

2. Unterlagen 

Für die Bearbeitung stehen uns die nachfolgend genannten Unterlagen zur Verfügung. 

Von der Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Cuxhaven: 

2.1 Lageplan- Variante 2, M 1:5.000, Stand vom 25.07.2016, Eingang am 26.07.2016 

2.2 Peilpläne, M 1 : 1.000 / 2.000, Stand vom 2 + 6/2017, Eingang am 21.2./27.6.2017 

 

Von der Vulhop+Becker GmbH & Co. KG, Rastede: 

2.3 Schichtenverzeichnisse, 330,6 m Bohrkerne, 34 ungestörte und 659 gestörte Bodenproben 

von 44 wasserseitigen Bohrungen (12 Kernbohrungen und 27 konventionelle Bohrungen, 

5 wasserseitige Kleinbohrungen), 14 landseitigen Bohrungen (4 konventionelle Bohrungen 

und 10 Kleinbohrungen) nach DIN EN ISO 22475, Ausbauskizze von einem landseitigen 

Grundwasserbeobachtungsbrunnen, Aufschlüsse ausgeführt im Zeitraum vom 09.03. bis 

16.08.2017 

2.4 Ergebnisse von 53 wasserseitigen und 4 landseitigen Drucksondierungen nach  

DIN 4094-1, ausgeführt im Zeitraum vom 14.03. bis 15.08.2017 

Schlusseingang der Unterlagen 2.3 und 2.4 am 04.09.2017 

Eigene Unterlagen: 

2.5 Cuxhaven, Liegeplätze 5 bis 7, Bohr-/ Sondierpläne mit eingetragenen Gewässersohltiefen,  

  M 1 : 1.000, Anlagen 021951/I.1e und /I.2e, Stand vom 04.05.2017  

2.6 Geologische Karte von Niedersachsen, M 1 : 25.000, herausgegeben vom Nieder-

sächsischen Landesamt für Bodenforschung, Hannover, Ausgabe 1969 

2.7 Cuxhaven, Neubau Liegeplatz 4, 1. Bericht vom 27.11.2008, Baugrundbeurteilung und 

Gründungsempfehlung für das Kajenbauwerk, die Ostmole, die östliche Flügelwand, die 

östliche Uferböschung sowie für die Betriebs- und Umschlagsfläche, Auftragsnummer 

015885 

2.8 Offshore Basishafen Cuxhaven, Neubau Liegeplatz 8, 1. Bericht vom 24.09.2007 - 

Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung für die Kaibauwerke, die Ufer- und 

Leitwände sowie für die Kranbahnfundamente, Auftragsnummer 015671 

 

3. Baugelände, vorhandene Bebauung und geplante Baumaßnahme 

3.1 Baugelände und vorhandene Bebauung 

Das Baugelände für die Liegeplätze 5 bis 7 befindet sich in Cuxhaven, zwischen dem 

angrenzenden, im Bau befindlichen 4. Liegeplatz und dem 8. Liegeplatz (s. Übersichtsplan 

in Anlage 021951/1.1).  
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Unmittelbar südlich der geplanten Hafenbetriebsflächen (Liegeplätze 5 bis 7) liegt der vor-

handene Hochwasserschutzdeich (Neufelder Seedeich) mit einer Deichkronenoberkante 

zwischen etwa NN +7,8 m und NN +8,3 m.  

Nach Auswertung von vorliegenden geologischen Karten (s. Unterlage 2.6) liegt das Bau-

gelände innerhalb eines in der Vergangenheit eingedeichten Landbereiches. Infolge von 

Landverlusten hat sich die Deichlinie in der Vergangenheit ständig in Richtung Südwesten 

bis zum heutigen Hochwasserschutzdeich verschoben.  

Im Bereich der geplanten Sandverfüllung / Geländeaufhöhung befinden sich diverse Stein-

buhnen und die mit verklammerten Schüttsteinen gesicherte Uferböschung der Elbe. Die 

Steinbuhnen (Stacks) wurden bereits in der 1. Hälfte des 18. Jahrhundert hergestellt und 

sind in der Vergangenheit vermutlich infolge von Setzungen bereits mehrmals nachgebessert 

und aufgehöht worden. Planunterlagen zu den Steinbuhnen liegen nicht vor.  

Die vorhandenen Gewässersohltiefen liegen im Bereich der geplanten Sandverfüllung / 

Geländeaufhöhung entsprechend den vorliegenden Peilplänen nach Süden ansteigend in sehr 

unterschiedlich in Tiefen, überwiegend zwischen etwa NN -8 m und NN +1 m (s. Unterlage 

2.2). In den südlich anschließenden landseitigen Bereichen liegen die Geländeoberkanten auf 

Höhen zwischen etwa NN +2,5 m (Deichfußbereich) und NN +8,3 m 

(Deichkronenoberkante). 

Auf dem Baugelände sind nach Angabe der Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG im 

westlichen Teilbereich des Hochwasserschutzdeiches Kampfmittelverdachtsflächen bekannt 

geworden, weshalb die geplanten Baugrundaufschlüsse BS 2, BS 4, BS 6, DS 2 und B 3 

entfallen sind (s. Anlage 021951/1.2). 

3.2 Geplante Baumaßnahme 

Gemäß den vorliegenden Unterlagen 2.1 und 2.2 sowie ergänzenden telefonischen Angaben 

ist die Sandverfüllung / Geländeaufhöhung der an das Kajenbauwerk (Liegeplätze 5 bis 7) 

angrenzenden Betriebsfläche im Einzelnen wie folgt vorgesehen: 
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 Baufeldfreimachung / Geländeberäumung, u. a. Rückbau von wasserseitigen 

Steinbuhnen (Stacks), Uferbefestigungen und Oberflächenbefestigungen 

 nach Herstellung der rückverankerten Rohrwand folgende 1. Phase der Sandver-

füllung bis auf eine Arbeitsebene zwischen etwa NN +2 m und NN +3 m 

 von der v. g. Arbeitsebene zwischenzeitlich bereichsweise Herstellung von Vertikal-

dränagen in der Betriebsfläche und im Kajenbereich (ohne den Rammtrassenbereich 

mit zuvor komplett ausgetauschten organischen Weichschichten) 

 2. Phase der Sandverfüllung bis auf eine im Rahmen der Erdbauplanung festzulegende 

deutlich höhere Sandeinbau- / Sandüberschüttungsebene, einschließlich des Bereiches 

der späteren Kajen (Liegeplätze 5 – 7), Liegezeit der Sandaufschüttung zur 

Setzungsvorwegnahme, Setzungsmessungen und deren Auswertungen  

 Sandrückbau und anschließende Pfahlherstellungen sowie Betonbau für das 

Kajenbauwerk (s. 1. Bericht), im Bereich des späteren Kajenbauwerkes ein Maximum 

an möglicher Liegezeit für die Sandüberschüttung zu empfehlen.  

Die spätere Geländeoberkante der Betriebsfläche ist auf NN +6,25 m geplant. Hieraus 

resultieren Sandverfüllungen / Geländeaufhöhungen im jetzigen Wasserbereich von über-

wiegend ca. 5 m bis 14 m bzw. im jetzigen Landbereich von überwiegend ca. 0 m bis 4 m.  

Im südwestlichen Teilbereich der v. g. Betriebsfläche ist wegen der geplanten deichseitigen 

Überfahrt mit einer Geländeoberkante von angabegemäß rd. NN +6,9 m ein oberflächen-

naher Deichrückbau erforderlich.  

Für die Setzungsberechnungen wird für den landseitig zum Kajenbauwerk angrenzenden 

Betriebsflächenbereich vereinbarungsgemäß eine flächenmäßig unbegrenzte und dauerhaft 

setzungswirksame Flächenbelastung (Verkehrslast) von p

k

 = 50 kN/m

2

 zuzüglich der 

Belastung aus den geplanten Geländeaufhöhungen ausgegangen. In flächenmäßig begrenz-

ten Teilbereichen (ca. 20 m x 20 m) wird eine maximale und temporäre Verkehrslast von p

k

 

= 150 kN/m

2

 berücksichtigt. 
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Für die Bereiche der Betriebsfläche soll im Rahmen des vorliegenden geotechnischen 

Berichtes angabegemäß von einer wirtschaftlich vertretbaren Setzungsvorwegnahme, jedoch 

von keiner nach Flächenübergabe erforderlichen Setzungsbegrenzung ausgegangen werden. 

Von sehr langfristig, innerhalb eines Zeitraumes von Jahrzehnten auftretenden 

Konsolidations- / Kriechsetzungen in der Größenordnung von mehreren Dezimetern wird 

ausgegangen.  

Als Übergabetermin für die Liegeplätze 5 bis 7 und die Betriebsfläche ist frühestens von 

2022 auszugehen. Die Betriebsfläche soll an den zukünftigen Nutzer in Höhe des Erd-

planums, also ohne eingebaute Tragschichten und Oberflächenbefestigungen übergeben 

werden.  

4. Baugrund 

4.1 Baugrundaufschluss 

Zur Erkundung des Baugrundes wurden im Zeitraum vom 09.03. bis 16.08.2017 ergänzend 

zu den vorliegenden Altaufschlüssen insgesamt folgende Baugrundaufschlüsse ausgeführt 

(1. und 2. Bericht): 

Wasserseitige Baugrundaufschlüsse:  

 12 Kernbohrungen (WKB) bis in Tiefen zwischen rd. NN -11,6 m und  

rd. NN -44,0 m  

 27 konventionelle Bohrungen (WB) bis in Tiefen zwischen rd. NN -21,8 m und 

rd. NN -40,7 m 

 5 Kleinbohrungen (WBS) bis in Tiefen zwischen rd. NN -10,5 m und  

rd. NN -11,2 m 

 53 Drucksondierungen (WDS) bis in Tiefen von max. rd. NN -49,8 m (WDS 52). 

 

Landseitige Baugrundaufschlüsse:  

 4 konventionelle Bohrungen (B) bis in Tiefen zwischen rd. NN -13,8 m und 

rd. NN -19,2 m 

 10 Kleinbohrungen (BS) bis in Tiefen zwischen rd. NN -0,6 m und  

rd. NN -2,4 m 
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 4 Drucksondierungen (DS) bis in Tiefen zwischen rd. NN -22,0 m und  

rd. NN -33,7 m 

 Ausbau von einer Bohrung (GWM B 6) zur Grundwassermessstelle / Pegel. 

Von den vorn genannten, insgesamt ausgeführten Baugrundaufschlüssen werden im vor-

liegenden 2. Bericht die Bohr- und Drucksondierprofile für die geplante Betriebsfläche 

(Anlagen 021951/2.14 bis 2.23) beigefügt. Die Grenzlinie bzw. die Bereichszuordnung der 

Bohr- und Sondierprofile für den 1. und 2. Bericht ist im Lageplan in Anlage 021951/1.2 

dargestellt. Für die geotechnischen Angaben des vorliegenden 2. Berichtes, z. B. die 

Setzungsabschätzungen, werden die im 1. Bericht enthaltenen Baugrundaufschlüsse mit 

berücksichtigt. Die Lage der Ansatzpunkte der Baugrundaufschlüsse sowie der vorliegen-

den Altaufschlüsse (s. Unterlagen 2.7 und 2.8) geht aus dem Lageplan in Anlage 

021951/1.2 hervor. 

Die Ergebnisse der ausgeführten Baugrundaufschlüsse sind nach unserer Bodenproben-

beurteilung und nach den Tiefenangaben in den Schichtenverzeichnissen des Bohrunter-

nehmers (Unterlage 2.3) zusammen mit den Ergebnissen der Drucksondierungen (Unter-

lage 2.4) und der Altaufschlüsse als höhengerechte Bohr- und Sondierprofile in den 

beiliegenden Anlagen 021951/2.14 bis 2.23 dargestellt. 

Die interpolierte, ungefähre flächenhafte Verteilung der Weichschichtendicke sowie die 

Weichschichtenunterkante sind in 2 Isolinienplänen (Anlagen 021951/1.3 und 1.4) farbig 

dargestellt. Mit Abweichungen vom dargestellten interpolierten Schichtenverlauf zwischen 

den Aufschlusspunkten ist zu rechnen. Details zum Schichtenaufbau sind den Bohrprofil- 

und Drucksondierdarstellungen in den Anlagen 021951/2.14 bis 2.23 zu entnehmen.  

4.2 Baugrundaufbau 

4.2.1 Generelle Baugrundschichtung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Baugrundaufschlüsse zusammengefasst (von oben 

nach unten): 
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a) Holozäne Bodenschichten 

- ab der Gewässersohle Ablagerungen des Wattenmeeres bestehend aus sandigem Schlick 

(organische Weichschicht) bzw. Sand  

- darunter Bodenschichten der Marsch bestehend aus organischen Weichschichten (z. T. 

Klei, sehr vereinzelt Torfstreifen) und Sanden sowie örtlich Kies und Steine (z. B. B 12 

(alt), WB 8 (alt)), bereichsweise keine organischen Weichschichten (z. B. WB 24) bzw. 

in geringer Schichtdicke bis d = 2 m anstehend, flächenmäßig sehr wechselhafte Weich-

schichtendicken zwischen ca. d = 0 m und 11,4 m (s. Isolinienplan in Anlage 021951/1.3)   

- örtlich tiefer reichende holozäne Rinnenstruktur (z. B. WDS 29, WKB 20 (alt), maximale 

Tiefenlage der erkundeten Holozänbasis bis etwa NN –25 m  

b) Pleistozäne Bodenschichten 

- Sande, teilweise Kieseinlagerungen, vereinzelt Schluff (z. B. B 18 (alt)) 

-    Erkundung der v. g. pleistozänen Bodenschichten bis in eine maximale Aufschluss-

endtiefe von NN -35,3 m (Bohr- und Drucksondierprofile im 2. Bericht, s. WKB 5 (alt), 

WDS 23 (alt))   

- tiefere Erkundung der pleistozänen Bodenschichten bis in Tiefen zwischen etwa  

NN –40 m und NN -45 m (s. Bohr- und Drucksondierprofile im 1. Bericht) mit tief 

anstehendem Lauenburger Tonkomplex (Beckenschluff /-ton, örtlich Schluff bzw. 

warmzeitlicher Schluff), Beckenschluff /-ton sind schwach organisch bis organisch aus-

geprägt, warmzeitlicher Schluff ist organisch ausgeprägt. 

  

4.2.2 Holozäne Bodenschichten 

Die holozänen Bodenschichten aus Schlick, Sand und Klei, wurden bis in sehr unter-

schiedliche Tiefen zwischen ca. NN +1,6 m (B 1) und NN -24,6 m (WKB 20 (alt)) 

angetroffen. Bereichsweise wurden keine organischen Weichschichten angetroffen.  

Entsprechend dem beiliegenden Isolinienplan in Anlage 021951/1.3 sind die organischen 

Weichschichten im Bereich der geplanten Betriebsfläche somit nicht flächendeckend bzw. 

teilweise in geringer Schichtdicke bis d = 2 m und in maximaler Gesamtschichtdicke bis rd. 

d = 11,4 m vorhanden. Im Hinblick auf die Planung der vorgesehenen Baugrundver-

besserungsmaßnahme mit Herstellung von Vertikaldränagen ist zu beachten, dass teilweise  
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eine tief liegende untere Kleischicht in den v. g. Gesamtschichtdicken enthalten ist. Die in 

den organischen Weichschichten zwischengelagerte Sandschicht weist teilweise eine große 

Schichtdicke aus (z. B. 15 m bei B 5).  

Die auf NN bezogenen Schichtunterkanten und die räumliche Ausdehnung einschließlich der 

Gesamtschichtdicken der organischen Weichschichten wurden in den beiliegenden 

Isolinienplänen (s. Anlagen 021951/1.3 und 1.4) dargestellt.  

Der Schlick ist überwiegend sandig bis stark sandig ausgeprägt und wurde überwiegend in 

breiiger Konsistenz, z. T. in flüssiger bzw. in breiig bis weicher Konsistenz angetroffen. Der 

z. T. unterhalb des Schlicks angetroffene Klei weist eine überwiegend weiche, z. T. breiig 

bis weiche und vereinzelt weich bis steife Konsistenz auf. Innerhalb der Weichschichten sind 

örtlich überwiegend locker bis mitteldicht (5 MN/m² < q

c

  10 MN/m²) bzw. locker 

(q

c

  7,5 MN/m²) gelagerte Feinsande mit meist schluffigen und mittelsandigen Bestand-

teilen sowie mit Schlick- bzw. Kleistreifen eingelagert.  

Unterhalb der organischen Weichschichten bzw. örtlich auch unmittelbar ab der Gewässer-

sohle wurde eine holozäne Sandschicht in stark wechselnden Schichtdicken bis in Tiefen 

von maximal etwa NN –26 m  angetroffen. Bei den holozänen Sanden handelt es sich 

überwiegend um Feinsande mit meist schluffigen und mittelsandigen Bestandteilen sowie 

mit eingelagerten Muschelresten und Schlick- bzw. Kleistreifen. Nach den Druckson-

dierergebnissen ergibt sich für diese Sande eine überwiegend locker bis mitteldichte Lage-

rung (5 MN/m² < q

c

  10 MN/m²) bzw. teilweise eine lockere (q

c

  7,5 MN/m²), eine 

mitteldichte (7,5 MN/m² < q

c

  15 MN/m²) und vereinzelt eine dichte (q

c

 > 15 MN/m²) 

Lagerung. 

Unterhalb der unteren organischen Weichschicht stehen örtlich holozäne Sande mit teilweise 

eingelagerten Kleistreifen an. Die genaueren Tiefen des Übergangs zu den pleistozänen 

Sanden lassen sich anhand der Baugrundaufschlussergebnisse nicht eindeutig  
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bestimmen. Ein Indiz für die holozänen Sande ist neben den einlagernden Kleistreifen eine 

aus den Drucksondierergebnissen ablesbare zumeist nur locker bis mitteldichte Lagerung 

(5 MN/m² < q

c

  10 MN/m²) der Sande.  

4.2.3 Pleistozäne Bodenschichten 

Unterhalb der v. g. holozänen Bodenschichten wurden pleistozäne Sande und vereinzelt 

Kiese oder Schluff, bis zu den jeweiligen Endtiefen der Bohrungen und Drucksondierungen 

(maximal NN -35,3 m) angetroffen.  

Bei den pleistozänen Sanden handelt es sich um Fein- und Mittelsande mit teilweise 

schluffigen, grobsandigen und kiesigen, vereinzelt steinigen Bestandteilen sowie örtlich mit 

eingelagerten Holzkohleresten. Nach den Drucksondierergebnissen ergibt sich für die diese 

Sande eine überwiegend mindestens mitteldichte (7,5 MN/m² < q

c

  15 MN/m²), und z. T. 

eine dichte (q

c

 > 15 MN/m²) bzw. sehr dichte (q

c

 > 25 MN/m²) Lagerung. Generell ist in 

den pleistozänen Sanden von Stein- bzw. Blockeinlagerungen auszugehen.  

Im Zuge der tieferen Baugrundaufschlüsse (etwa NN –40 m bis NN -45 m) für die Kajen-

bauwerke der Liegeplätze 5 bis 7 (s. 1. Bericht) wurde die Schichtoberfläche des tief 

anstehenden Lauenburger Tonkomplexes (Beckenschluff /-ton, örtlich Schluff bzw. 

warmzeitlicher Schluff) erkundet. Der Beckenschluff /-ton ist schwach organisch bis orga-

nisch ausgeprägt, der warmzeitlicher Schluff ist organisch ausgeprägt und wird hinsichtlich 

seiner bodenmechanischen Eigenschaften im 1. Bericht detailliert beschrieben. Im vor-

liegenden 2. Bericht ist der Lauenburger Tonkomplex wegen der großen Setzungsein-

flusstiefe der geplanten Sandverfüllung / Geländeaufhöhung bei den Setzungsberechnungen 

mit berücksichtigt worden.  
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5. Wasserstände und Wasserqualität 

5.1 Tidewasserstände der Elbe 

Für die Liegeplätze 5 bis 7 werden folgende Tidewasserstände zu Grunde gelegt: 

HHThw NN  + 5,12 m   (03.01.1976) 

MSpThw NN  + 1,82 m 

MThw NN  + 1,48 m 

MTnw NN  – 1,53 m 

MSpTnw NN  – 1,70 m 

NNTnw NN  – 4,02 m 

Der Bemessungswasserstand für den Hochwasserschutz wird gemäß unseren Archivunter-

lagen und nach Angabe von N‘ports mit NN +5,65 m (Cuxhaven) bzw. als maßgebend mit 

NN +5,90 m (Altenbruch) angegeben. 

5.2 Wasserstände im Baugrund 

Während bzw. unmittelbar nach Beendigung der Bohrarbeiten wurden in den landseitig 

ausgeführten Bohrungen Wasserstände zwischen rd. NN -0,7 m (B 4) und rd. NN +4,1 m 

(B 5) gemessen. Dabei handelt es sich um nicht ausgepegelte Grundwasserstände oder um 

Stau- bzw. Schichtwasserstände, die im Falle der Grundwasserstände mit dem Tidewasser-

stand der Elbe korrespondieren.  

Die Bohrung B 6 wurde im Tiefenbereich der holozänen Sande zu einer Grundwasser-

messstelle / Pegel (GWM B 6) ausgebaut (s. 1. Bericht, Anlage 021951/13). Im Beobach-

tungszeitraum vom 13.07. bis 21.07.2017 wurden die ausgepegelten Grundwasserstände 

mittels elektronischem Pegelschreiber gemessen. Die Messwerte sind zusammen mit den 

zugehörigen Tidewasserständen der Elbe in der Anlage 021951/4 als Ganglinien dargestellt. 

Danach liegen die innerhalb der holozänen Sande gemessenen Grundwasserstände in 

folgender Bandbreite: 

Pegel  GWM B 6  von rd. NN -0,5 m bis rd. NN +1,2 m. 
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Die gemessenen Grundwasserstände korrespondieren mit den Tidewasserständen in der 

Elbe in Abhängigkeit vom Abstand zur jetzigen Uferlinie zeitlich geringfügig phasenver-

schoben und gedämpft.  

Das Druckniveau des in den pleistozänen Sanden unterhalb der organischen Weichschichten 

gespannt anstehenden Grundwassers ist ebenfalls vom Tidewasserstand der Elbe abhängig. 

Für das mittlere Grundwasserdruckniveau kann erfahrungsgemäß von etwa NN +0,5 m 

ausgegangen werden.  

6. Bodenkennwerte 

6.1 Ergebnisse der bodenmechanischen Labor- und Felduntersuchungen 

6.1.1 Wassergehalt 

Zur allgemeinen und vergleichenden Beurteilung der organischen Weichschichten wurde in 

unserem Labor an ausgewählten Bodenproben der Wassergehalt nach DIN 18121, Teil 1, 

bestimmt. Die Einzelwerte der ermittelten Wassergehalte (2. Bericht) sind in den Anlagen 

021951/2.14 bis 2.23 rechts neben den Bohrprofilen, den Probeentnahmetiefen zugeordnet, 

eingetragen. Es ergeben sich insgesamt (1. und 2. Bericht) folgende Grenz- und Mittel-

werte: 

Tabelle 1:  Wassergehalte 

Bodenart Versuchs- 

anzahl 

Wassergehalt w (%) 

min. mittl. max. 

Schlick 20 24,5 75,1 111 

Klei  31 18,3 51,4 106 

Schluff 2 24,0 26,0 27,9 

Beckenschluff 52 23,2 34,0 69,9 

Beckenton 11 20,6 33,9 50,0 

Warmzeitlicher Schluff 3 77,1 83,9 96,6 
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6.1.2 Glühverlust 

Zur Ermittlung des organischen Anteiles wurde an ausgewählten Kleiproben der Glüh-

verlust nach DIN 18128 mit insgesamt (1. und 2. Bericht) folgenden Ergebnissen bestimmt: 

Tabelle 2:  Glühverluste 

Bodenart Versuchs- 

anzahl 

Glühverlust V

gl

 (%) 

min. mittl. max. 

Schlick 4 5,0 7,1 8,3 

Klei  6 2,5 7,6 14,3 

Sand 1 - 11,3 - 

Beckenschluff 4 3,3 5,1 6,3 

Beckenton 2 7,0 8,3 9,6 

 

Die ermittelten Glühverluste wurden bei der Benennung der Bodenarten nach DIN 4022, 

Teil 1, berücksichtigt. Die Einzelwerte der Glühverluste (2. Bericht) sind in den Anlagen 

021951/2.14 bis 2.23, den Probeentnahmetiefen zugeordnet, links neben der Bezeichnung 

der Bodenart angegeben.  

6.1.3 Korngrößenverteilung 

An insgesamt (1. und 2. Bericht) 64 Bodenproben (Schlick: 5, Klei: 8, Sand: 31, Kies: 2, 

Beckenschluff: 13, Beckenton: 5) ist die Korngrößenverteilung nach DIN 18123 bestimmt 

worden. Die ermittelten Korngrößenverteilungen sind bei der Benennung der Bodenarten in 

den Bohrprofilen der Anlagen 021951/2.14 bis 2.23 (2. Bericht) berücksichtigt worden und 

in Form von Körnungslinien in den Anlagen 021951/8.1 bis 8.17 dargestellt. 
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6.1.4 Scherparameter ‘ und c‘  

Zur Ermittlung der wirksamen Scherparameter ‘ und c‘ wurden an 3 Proben aus dem Klei 

und 5 Proben aus dem Beckenschluff direkte Scherversuche im Kastenschergerät nach 

DIN 18137 durchgeführt.  

Die Versuchsergebnisse sind in den Anlagen 021951/9.1 bis 9.8 dargestellt. Folgende 

Scherparameter (Versuchswerte) wurden ermittelt: 

Tabelle 3:  Scherparameter 

Bodenart Bohrungen/Tiefe Einbau-

wassergehalt 

Wichte Scherparameter 

  w [%] 
 [kN/m³] ‘ [°] 

c‘ [kN/m²] 

Klei  WKB 10 / 2,8 m 87,4 14,4 12,6 49,0 

Klei WKB 11 / 3,0 m 92,5 14,5 13,8 31,0 

Klei  WKB 11 / 3,3 m 93,1 14,3 5,9 54,9 

Beckenschluff WKB 10 / 24,0 m 25,0 18,6 15,2 91,4 

Beckenschluff  WKB 10 / 26,0 m 28,1 18,6 3,6 157,0 

Beckenschluff WKB 10 / 28,0 m 40,5 17,4 18,2 53,9 

Beckenschluff WKB 11 / 29,0 m 28,9 19,1 20,5 60,2 

Beckenschluff WKB 11 / 29,3 m 31,2 18,5 30,7 61,4 

 

Bei einigen Versuchsergebnissen, insbesondere vom Beckenschluff  (z. B. Probe WKB 10 / 

26,0 m), ergeben sich nicht plausible Ergebnisse, die ggf. mit Störzonen in den Boden-

proben zu erklären sind. Diese Versuchsergebnisse gelten als Ausreißer und werden bei der 

Festlegung der charakteristischen Bodenkennwerte nicht berücksichtigt. 

6.1.5 Undränierte Scherfestigkeit cu 

Zur Bestimmung der undränierten Scherfestigkeit c

u

 wurden insgesamt an 9 Proben aus dem 

Beckenschluff sowie an einer Probe aus dem Beckenton Laborflügelsondierungen nach 

DIN 4096 mit folgenden Ergebnissen (Versuchswerte) durchgeführt (s. Anlagen 

021951/10.1 bis 10.10): 
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Tabelle 4:  undränierte Scherfestigkeit 

Bodenart Bohrung/Tiefe Einbauwassergehalt  

w [%] 

Undränierte Scherfestigkeit  

c

u

 [kN/m²] 

Beckenschluff  WKB 6 / 21,3 m 30,5 89,3 

Beckenschluff WKB 6 / 27,3 m 47,3 Ausreißer (gestörte Probe) 

Beckenschluff WKB 7 / 24,3 m 25,2 87,1 

Beckenschluff WKB 7 / 29,3 m 45,8 25,1 

Beckenschluff WKB 8 / 23,3 m 31,1 97,3 

Beckenschluff WKB 8 / 29,3 m 35,6 55,5 

Beckenschluff WKB 10 / 23,0 m 27,7 26,8 

Beckenschluff WKB 11 / 24,3 m 28,3 22,4 

Beckenschluff WKB 11 / 29,3 m 31,7 79,1 

Beckenton WKB 5 / 26,3 m 31,6 100,0 

 

 

6.1.6 Steifemodul E

s

  

Zur Bestimmung der Steifemoduli für Setzungsabschätzungen wurden an 3 Bodenproben 

aus dem Klei und 5 Bodenproben aus dem Beckenschluff Kompressionsversuche (Druck-

versuch mit verhinderter Seitendehnung) gemäß DIN 18135 durchgeführt. Die Ergebnisse 

sind in Form der gemessenen Lastsetzungskurven in den Anlagen 021951/11.1 bis 11.8 

dargestellt. Die für verschiedene Spannungsbereiche ermittelten Steifemoduli in der Erst-

belastung (E

s,1

), in der Zweitbelastung (E

s,2

) sowie der Einbauwassergehalt und die Wichte 

der untersuchten Bodenproben sind nachfolgend zusammengestellt:  
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Tabelle 5:  Steifemoduli Klei 

Bodenart Bohrung / 

Tiefe 

Einbau- 

Wassergehalt 

Wichte Steifemoduli E

s,1

/(E

s,2

) [MN/m²] für 

Normalspannungen  [MN/m²] 

 - / [m]  w [%] 
 [kN/m³] 

0,03 - 0,6   0,06 - 0,12 0,12 - 0,25 

Klei WKB 10 / 2,8 m 84,0 15,0 4,2  2,7 (6,8) 2,2 (5,1) 

Klei WKB 11 / 3,0 m 104,3 14,4 5,8 3,5 (8,4) 2,3 (2,5) 

Klei WKB 11 / 3,3 m 83,4 14,8 2,3 3,5 (8,2) 2,4 (5,2) 

 

Tabelle 6:  Steifemoduli Beckenschluff 

Bodenart Bohrung / 

Tiefe 

Einbau- 

Wassergehalt 

Wichte Steifemoduli E

s,1

/(E

s,2

) [MN/m²] für 

Normalspannungen  [MN/m²] 

 - / [m]  w [%] 
 [kN/m³] 

0,06 - 0,12   0,12 - 0,25 0,25 - 0,51 

Beckenschluff WKB 10 / 24,0 m  27,1 20,3 7,6 (40,0) 8,7 (45,5) 13,8 (45,5) 

Beckenschluff WKB 10 / 26,0 m 25,6 19,3 8,6 (22,7) 7,5 (19,2) 11,0 (29,8) 

Beckenschluff WKB 10 / 28,0 m 27,1 17,9 7,2 (17,1) 5,5 (15,0) 6,3 (17,8) 

Beckenschluff WKB 11 / 29,0 m 32,9 19,8 6,3 (22,7) 6,3 (29,8) 9,7 (31,9) 

Beckenschluff WKB 11 / 29,3 m  33,1 19,1 8,5 (31,1) 7,8 (27,2) 11,1 (29,8) 

 

6.1.7  Konsolidierungsbeiwert cv  

Zur Bestimmung des Konsolidierungsbeiwertes c

v

 (vertikale Konsolidierung) für die 

Abschätzung des zeitlichen Verlaufes der Setzungen in den organischen Weichschichten 

wurden bei den Kompressionsversuchen Zeitsetzungskurven ermittelt.  

Die Auswertung der Zeitsetzungskurven (s. Anlagen 021951/12.1 bis 12.8) nach dem 

grafischen Verfahren von CASAGRANDE hat zu folgenden Ergebnissen geführt:  
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Tabelle 7:  Konsolidierungsbeiwerte 

Bodenart Bohrung/Tiefe Auflastspannung [kN/m²] Konsolidierungsbeiwert  

c

v

 [m²/a] 

Klei WKB 10 / 2,8 m 510   (Zweitbelastung) 0,23 

Klei WKB 11 / 3,0 m 510   (Zweitbelastung) 0,34 

Klei WKB 11 / 3,3 m 510   (Zweitbelastung) 0,22 

Beckenschluff WKB 10 / 24,0 m 2030 (Zweitbelastung) nicht auswertbar 

Beckenschluff WKB 10 / 26,0 m 2030 (Zweitbelastung) 6,5 

Beckenschluff WKB 10 / 28,0 m 2030 (Zweitbelastung) 3,9 

Beckenschluff WKB 11 / 29,0 m 2030 (Zweitbelastung) 12,8 

Beckenschluff WKB 11 / 29,3 m 2030 (Zweitbelastung) 10,2 

 

6.1.8 Konsistenzgrenzen 

An 3 Bodenproben aus dem Klei, 5 aus dem Beckenschluff und 2 aus dem Beckenton 

wurden die Fließ- und Ausrollgrenzen gemäß DIN 18122, Teil 1 bestimmt. Unter Berück-

sichtigung des natürlichen Wassergehaltes der Bodenproben ergeben sich die folgenden 

Konsistenzzahlen I

c

: 
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Tabelle 8:  Konsistenzgrenzen 

Bodenart Bohrung/Tiefe Plastizitäts 

zahl I

p

 

[%] 

Konsistenz 

zahl I

c

 

[-] 

Klei B 4 / 1,55 m 10,5 0,53 

Klei  B 6 / 2,25 m 16,6 0,54 

Klei WKB 11 / 3,30 m 81,8 0,53 

Beckenschluff  WKB 8 / 29,05 m 25,8 0,48 

Beckenschluff  WKB 10 / 24,00 m 20,0 0,51 

Beckenschluff  WKB 10 / 26,00 m 23,6 0,81 

Beckenschluff  WKB 11 / 29,00 m 20,3 0,65 

Beckenschluff  WKB 11 / 29,30 m 23,9 0,53 

Beckenton WKB 5 / 25,80 m 66,4 0,99 

Beckenton WKB 5 / 26,05 m 46,1  0,92 

 

Die untersuchten Kleiproben sind als weich bzw. als weich bis steif einzustufen. Der Bereich 

von weicher Konsistenz liegt gemäß DIN 18122 bei 0,5  I

c

  0,75.  

Der Schluff, der Beckenschluff /-ton und der warmzeitliche Schluff weisen gemäß unserer 

Bodenprobenbeurteilung und gemäß den Versuchen mit dem Taschenpenetrometer eine 

mindestens steife Konsistenz auf. Beim Beckenschluff /-ton wurde dabei teilweise auch eine 

steife bis halbfeste oder eine halbfeste Konsistenz festgestellt. Einzelne Bodenproben vom 

Beckenton wiesen eine sogar halbfeste bis feste Konsistenz auf.  

Bei einigen Versuchsergebnissen vom Beckenschluff  ergeben sich zur Bestimmung der 

Fließ- und Ausrollgrenzen nicht plausible Ergebnisse (Konsistenzzahlen, die eine breiige 

bzw. weiche Konsistenz ausweisen). Diese Versuchsergebnisse gelten als Ausreißer und 

werden bei der Festlegung der Bodenkennwerte nicht berücksichtigt.  

Die ermittelten Laborversuchsergebnisse sind in den Anlagen 021951/13.1 bis 13.10 

dargestellt.  
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6.2 Bodenkennwerte 

Nach unserer manuellen und visuellen Beurteilung der Bodenproben, den Laborversuchs-

ergebnissen gemäß Abschn. 6.1 und unseren Erfahrungen mit vergleichbaren Böden sind für 

die erkundeten Bodenschichten in erdstatischen Berechnungen die in der Tabelle 9 an-

gegebenen Bodenkennwerte als charakteristische Werte anzusetzen. Die Bodengruppen 

nach DIN 18196 sind in den Anlagen 021951/14.1 bis 14.4 (Homogenbereiche) angegeben. 

Tabelle 9:  Charakteristische Bodenkennwerte gemäß DIN 1054: 2005-01 

Nr. Bodenart Spitzendruck Wichte Scherfestigkeit Steife- 

modul 

Konsolidierungs- 

beiwert 

   
/’ ’

k

 
c’

k

 c

uk

 E

s,k

 c

v,k

1)

  

  q

c

 [MN/m³] [kN/m³] 
[] 

[kN/m²] [MN/m²] [m²/Jahr] 

1 Schlick, sandig - 14 / 4 19,1 6,5 9,8 1,0 3,0 

2 Klei - 16 / 6 21,8 6,5 22,8 2,0 1,0 

3 Sand 
q

c

  5 
16 / 9,5 32,4 0 - 20 - 

4 Sand 
5 < q

c

  10 
17 / 10 35,0 0 - 35 - 

5 Sand 10 < q

c

 ≤ 15 18 / 10,5 37,6 0 - 60 - 100 - 

6 Sand q

c

 > 15 19 / 11 37,6 0 - 80 - 120 - 

7 Kies  19 / 11 37,6 0 - 80 - 120 - 

8.1 Schluff  20 / 10 21,8 26 32,5 ≥ 25 4,0 

8.2 Beckenschluff /  

Beckenton 

 20 / 10 21,8 26 32,5 ≥ 25 4,0 

8.3 warmzeitlicher 

Schluff 

 20 / 10 21,8 19,5 26,0 ≥ 15 4,0 

9 Einbausande, 

verdichtet 

10 < q

c

  15 
18 / 10,5 37,6 0 - 60 - 100 - 

10 Einbausande, 

unverdichtet 

5 < q

c

  10 
17 / 10 35,0 0 - 35 - 

1) Der horizontale Konsolidierungsbeiwert ist mit c

h

 = 3,0 bis 4,0 x c

v

 anzusetzen. 
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Bei Antreffen von hohen Bauschuttanteilen oder Bauwerksresten ist der Homogenbereich 

für die vereinzelt angetroffenen Auffüllungen vor Ort festzulegen. 

7. Geotechnische Angaben für die Sandverfüllung / Geländeaufhöhung 

7.1  Allgemeines 

Im Bereich der geplanten Betriebsfläche für die Liegeplätze 5 bis 7 stehen teilweise gering 

tragfähige organische Weichschichten aus Schlick und Klei an. Bereichsweise wurden keine 

organischen Weichschichten angetroffen. Entsprechend dem beiliegenden Isolinienplan in 

Anlage 021951/1.3 sind die organischen Weichschichten im Bereich der geplanten 

Betriebsfläche somit nicht flächendeckend bzw. teilweise in geringer Schichtdicke bis d = 2 

m sowie in maximaler Gesamtschichtdicke bis rd. d = 11 m vorhanden.  

Im Hinblick auf die Planung der zu empfehlenden Baugrundverbesserungsmaßnahme mit 

Herstellung von Vertikaldränagen ist zu beachten, dass teilweise eine tief liegende untere 

Kleischicht in den v. g. Gesamtschichtdicken enthalten ist. In größerer Tiefe ist von Boden-

schichten des Lauenburger Tonkomplexes auszugehen (s. 1. Bericht), der im Bereich der 

Betriebsfläche langfristige Konsolidations- und Kriechsetzungen verursachen wird. Details 

zum Schichtenaufbau sind den Bohrprofil- und Drucksondierdarstellungen in den Anlagen 

021951/2.14 bis 2.23 zu entnehmen.    

Für die Setzungsabschätzung und die Festlegung des Umfanges von erforderlichen Bau-

grundverbesserungsmaßnahmen sind insbesondere die Dicke und die räumliche Ausdehnung 

der organischen Weichschichten von Interesse (Anlagen 021951/1.3 und 1.4).  

Gemäß Abs. 3.2 wird von einer flächenmäßig unbegrenzten und dauerhaft setzungs-

wirksamen Flächenbelastung (Verkehrslast) von p

k

 = 50 kN/m

2

 zuzüglich der Belastung aus 

den geplanten Geländeaufhöhungen und von einer flächenmäßig begrenzten und temporärer 

Verkehrslast von p

k

 = 150 kN/m

2 

ausgegangen. 
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Um die aus der Geländeaufhöhung auf NN +6,25 m zuzüglich der späteren flächenmäßig 

unbegrenzten und dauerhaft setzungswirksamen Flächenbelastung (Verkehrslast) zu 

erwartenden Setzungen während der Bauzeit in einem ausreichenden Umfang vorweg-

zunehmen, sind für die Herstellung einer möglichst setzungsarmen Betriebsfläche im Zuge 

der Geländeaufhöhungen vollflächig Maßnahmen zur Baugrundverbesserung (Setzungs-

vorwegnahme mittels Geländeüberschüttung) und teilweise Vertikaldränagen zur 

Setzungsbeschleunigung erforderlich.  

In Bereichen der geplanten Betriebsfläche mit geringerer Schichtdicke der organischen 

Weichschichten von d ≤ 2 m halten wir keine Vertikaldränagen für erforderlich. Diese 

Teilbereiche wären nach der 1. Phase des Sandeinbaues (OK ca. NN +3 m) über bau-

begleitende Drucksondierungen genauer einzugrenzen.  

Eine Baugrundverbesserung des in größerer Tiefe zu erwartenden Lauenburger Ton-

komplexes ist aus wirtschaftlichen, zeitlichen und technischen Gründen nicht zu empfehlen 

bzw. nicht möglich. Der aus diesen Bodenschichten resultierende vglw. geringfügige 

Setzungsanteil (s. Anlage 021951/1.6) wird unter Berücksichtigung durchgeführter 

Konsolidationsberechnungen sehr langfristig innerhalb eines Zeitraumes von Jahrzehnten zu 

erwarten sein.   

7.2 Setzungen ohne Baugrundverbesserung  

Grundlage unserer Dimensionierung der Baugrundverbesserungsmaßnahme sind die 

rechnerische Abschätzung der aus der geplanten Geländeaufhöhung zuzüglich einer voll-

flächig angesetzten Flächenlast von p = 50 kN/m

2

 ohne eine Baugrundverbesserung zu 

erwartenden Gesamtsetzungen sowie eine vorlaufende, maximale Überschütthöhe von 

rd. h

ü

 = 4,0 m, entsprechend bis auf maximal rd. NN +10,3 m.  

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Baugrundschichtungen und Gewässersohl-

tiefen bzw. Geländehöhen sowie unter Ansatz der Bodenkennwerte gemäß Abs. 6.2, mit 

tiefenabhängiger Zunahme der Steifemoduli, werden die ohne vorlaufende Maßnahmen zur 

Baugrundverbesserung zu erwartenden Gesamtsetzungen (organische Weichschichten und 
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Lauenburger Tonkomplex) auf der Grundlage von durchgeführten Setzungsberechnungen in 

folgenden Bandbreiten abgeschätzt (s. 021951/1.5): 

 Teilbereiche mit geringer Schichtdicke der organischen Weichschichten  

von d ≤ 2 m:           5 cm  ≤  s ≤   30 cm  

 Teilbereiche mit Schichtdicken der organischen Weichschichten  

von d > 2 m bis d = 11 m: 30 cm  <  s ≤  160 cm  

Bei den Setzungen innerhalb der organischen Weichschichten handelt es sich um Gesamt-

setzungen, die sich unter Berücksichtigung der anstehenden Bodenschichten zeitlich etwa 

wie folgt einstellen werden: 

15 % Sofortsetzung 

65 % Primärsetzung (Konsolidierung) 

20 % Sekundärsetzung (Kriechen) 

Die Primär- und insbesondere die Sekundärsetzungen treten ohne setzungsbeschleunigende 

Maßnahmen zeitlich stark verzögert erst innerhalb eines sehr großen Zeitraumes (Jahre bis 

Jahrzehnte) auf.  

Für den in größerer Tiefe zu vermutenden Lauenburger Tonkomplex gehen wir mit Aus-

nahme von ggf. zwischengelagerten Sandschichten von folgendem ähnlichen Zeitsetzungs-

verlauf aus: 

10 % Sofortsetzung 

70 % Primärsetzung (Konsolidierung) 

20 % Sekundärsetzung (Kriechen). 

Der Setzungsanteil aus dem Lauenburger Tonkomplex von grob geschätzt s ≤ 10 cm 

(s. Anlage 021951/1.6) wird während der vorlaufenden Baugrundverbesserung wegen der 

sehr langfristig auftretenden Konsolidations- und Kriechsetzungen nur in geringfügigem 

Umfang vorweggenommen.  
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7.3. Baugrundverbesserung und Restsetzungen 

Bei den vorliegenden Randbedingungen empfehlen wir für den Teilbereich der Betriebs-

fläche und auch für den Teilbereich der späteren Kajenbauwerke (s. 1. Bericht) als Bau-

grundverbesserungsmaßnahme eine planmäßige Setzungsvorwegnahme mittels Sandüber-

schüttung durchzuführen. Wir empfehlen in Abhängigkeit von den vorhandenen Baugrund-

schichtungen und den unterschiedlichen Gewässersohltiefen die Sandüberschüttungen zur 

Setzungsvorwegnahme bereichsweise in der Größenordnung zwischen etwa 2 m (OK ca. 

NN +8,3 m) und 4 m (OK ca. NN +10,3 m) zu variieren. Die genaueren Sandüber-

schüttungshöhen mit den zugehörigen Bereichseingrenzungen sind im Rahmen der 

erforderlichen Erdbauplanung genauer festzulegen. 

In Teilbereichen der Betriebsfläche mit anstehenden organischen Weichschichten (Schicht-

dicke > 2 m) ist wegen der angabegemäß zeitlich begrenzten Liegezeit eine Konsoli-

dationsbeschleunigung mit Vertikaldränagen (Raster gleichseitiger Dreiecke mit ca. 

a = 1,5 m) zu empfehlen.  

Die Vertikaldränagen werden vereinbarungsgemäß bereichsweise auch im Grundrissbereich 

der Kajenbauwerke vorgesehen. Dies bezüglich sind die Kajenbereiche zu beachten, bei 

denen nach vorlaufendem Austausch / Ausbaggerung der organischen Weichschichten bis 

maximal ca. NN -19 m (Ausbaggerung im östlichen Teilbereich von LP 7 bis ca. NN -5 m, 

s. 1. Bericht) der untere Klei im Baugrund verbleibt. Zumindest für diesen Kajenbereich 

werden die Vertikaldränagen vereinbarungsgemäß bis zur Basistiefe des unteren Kleis 

abgesetzt.  

Für den Bereich der Betriebsfläche ist im Rahmen der Erdbauplanung zu untersuchen, ob 

die Vertikaldränagen in Teilbereichen mit geringmächtiger tief liegender unterer Klei-schicht 

lediglich bis zur Basistiefe des oberen Kleis abgesetzt werden können. Eine genauere 

Abgrenzung der Bereiche mit und ohne Vertikaldränagen sowie die genauere bereichsweise 

Festlegung der Überschüttungshöhen und Vertikaldränraster ist ebenfalls im Rahmen der 

Erdbauplanung zu erarbeiten. Die Vertikaldränagen und Sandüberschüttungen sollten so 
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nahe wie möglich an die benachbarten Liegeplätze 4 und 8 heran ausgeführt werden. Dabei 

sind jedoch die dort zulässigen Mitnahmesetzungen zu beachten (Abs. 8.2). 

Bei den folgenden Angaben zu den während der vorlaufenden Baugrundverbesserung 

vorwegnehmbaren Setzungen ist zu beachten, dass der gesondert ausgewiesene Setzungs-

anteil aus dem tief liegenden Lauenburger Tonkomplex (s. Anlage 021951/1.6) wegen der 

vermutlich sehr großen Schichtdicke bei angenommener einseitiger Entwässerungs-

möglichkeit nur in geringfügigem Anteil (ca. 10 % bis 15 %) vorwegnehmbar ist.    

Bei einer angenommenen Liegezeit der v. g. Sandüberschüttungen von maximal etwa  

6 Monaten und einem anschließenden Rückbau der Überschüttung auf das geplante 

Geländeniveau von rd. NN +6,3 m können die gemäß Abs. 7.2 zu erwartenden Gesamt-

setzungen unter Berücksichtigung ausgeführter Vertikaldränagen anteilig in etwa folgender 

Größenordnung vorweggenommen werden:  

 Teilbereiche mit geringer Schichtdicke der organischen Weichschichten  

von d ≤ 2 m:           3 cm  ≤  s ≤   20 cm  

 Teilbereiche mit Schichtdicken der organischen Weichschichten  

von d > 2 m bis d = 11 m: 20 cm  <  s ≤  130 cm  

Aus der v. g. anteiligen Setzungsvorwegnahme werden die zukünftigen Restsetzungen, die 

stark abhängig von der späteren Flächenlast (hier: Annahme von p = 50 kN/m

2

) und 

abhängig vom Schichtverlauf des tief liegenden Lauenburger Tonkomplexes sind, in 

folgenden Bandbreiten abgeschätzt:  

 Teilbereiche mit geringer Schichtdicke der organischen Weichschichten  

von d ≤ 2 m:           3 cm  ≤  s ≤   15 cm  

 Teilbereiche mit Schichtdicken der organischen Weichschichten  

von d > 2 m bis d = 11 m:  10 cm  <  s ≤  35 cm  
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Im Rahmen der Planung der erforderlichen Baugrundverbesserungsmaßnahme sind 

detaillierte Setzungsberechnungen zur Bestimmung der bauzeitlichen Setzungen und der 

zukünftigen Restsetzungen möglich und zu empfehlen.  

Angrenzend zu den tief gegründeten Kajen ist von Setzungsmulden bzw. Setzungs-

differenzen von schätzungsweise ∆s ≤ 5 cm auf ca. 3 m auszugehen, welche bei der 

Dimensionierung von zu empfehlenden setzungsmindernden konstruktiven Maßnahmen zu 

berücksichtigen sind. 

7.4 Sandverfüllungen / Aufspülarbeiten 

Die Sandverfüllungen / Aufspülarbeiten sollen lagenweise, angabegemäß nach kompletter 

Herstellung der rückverankerten Rohrwand (Liegeplätze 5 bis 7, s. 1. Bericht), in einer 

1. Bauphase zunächst bis auf etwa NN +3 m (Betriebsfläche + Kajenbereiche) erfolgen. Im 

Zusammenhang mit der zu beachtenden Geländebruch- / Böschungsbruchsicherheit des an 

der Gewässersohle bereichsweise anstehenden Schlickes und zur Vermeidung von unzu-

lässigen Schlickwalzen ist im Zuge der Erdbauplanung eine Lagenstatik zur Festlegung der 

Schichtdicke und der Einbaugeschwindigkeit der Sandlagen erforderlich.  

Wir empfehlen, anschließend vom v. g. Sandeinbauniveau (etwa NN +3 m) in Teilbereichen 

der zukünftigen Betriebsfläche und der zukünftigen Kajen die zu empfehlenden 

setzungsbeschleunigenden Vertikaldränagen (s. Abs. 7.3) und Setzungspegel herzustellen.  

Während der anschließend in einer 2. Bauphase großflächig erforderlichen Sandauf-

schüttungen bis auf ca. NN +6,3 m sowie während der Geländeüberschüttungen zur Set-

zungsvorwegnahme bis auf zu empfehlende Höhen zwischen etwa NN +8,3 m und NN 

+10,3 m sind in Teilbereichen mit größeren Schichtdicken der organischen Weichschichten 

zwischenzeitliche, aus Standsicherheitsgründen erforderliche Schüttpausen einzuplanen. Zur 

Vermeidung von Gelände- bzw. Böschungsbrüchen empfehlen wir den Bauablauf so zu 

steuern, dass für die Bereiche mit v. g. Geländeüberschüttungen zwischenzeitlich auf dem 

Niveau von ca. NN +6,3 m mindestens 2 Wochen Liegezeit für eine Teilkonsolidierung der 

organischen Weichschichten zur Verfügung steht.  
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Genauere Angaben zu den Höhenkoten und zur Dauer von ggf. weiteren Schüttpausen der 

Sandaufschüttungen sowie detaillierte Berechnungen zur bauzeitlichen Geländebruch-

sicherheit für vorgesehene Spüldämme sind mit der Lagenstatik im Zuge der Erdbauplanung 

zu erarbeiten (s. Abs. 9.4).  

Bei den flächenhaften Sandverfüllungen ist der Bauablauf so zu gestalten, dass Schlick-

walzen bzw. Schlickverdrängungen, im Hinblick auf zukünftig unzulässig große Setzungen 

und Setzungsdifferenzen, vermieden werden.  

Im Bereich der Aufspülungen / Aufschüttungen ist das Zeitsetzungsverhalten durch bau-

zeitliche Setzungsmessungen während der Aufspülarbeiten / Aufschüttungen und während 

der Liegezeit der Sandüberschüttung zu kontrollieren.   

8. Auswirkungen der Baumaßnahme auf Nachbarbauwerke 

8.1  Vorhandener Hochwasserschutzdeich 

Gemäß den vorliegenden Planunterlagen grenzt die aufzuhöhende Betriebsfläche unmittel-

bar an den südlich vorhandenen Hochwasserschutzdeich an.  

Der Hochwasserschutzdeich mit einer Deichkronenoberkante zwischen etwa NN +7,8 m 

und NN +8,3 m soll in einem Teilbereich der Betriebsfläche (s. Anlage 021951/1.2, Liege-

plätze 6 und 7) wegen einer geplanten deichseitigen Überfahrt angabegemäß bis auf rd. NN 

+6,9 m zurückgebaut werden. In Abhängigkeit von der späteren Verkehrslast im Bereich 

der deichseitigen Überfahrt sind geringfügige Setzungen zu erwarten. Gegebenenfalls ist 

eine planmäßige Höherlegung der GOK auf z. B. NN +7,0 m sinnvoll, um die späteren Set-

zungen zumindest anteilig auszugleichen. 

Für die Teilbereiche des vorhandenen Hochwasserschutzdeiches, die nicht für die Deich-

überfahrt zurückgebaut werden und somit keine Bodenentlastung erfahren (Liegeplatz 5), 

ist infolge der angrenzenden Geländeaufhöhungen (von ca. NN +2,5 m im Deichfußbereich 

auf NN +6,25 m) von Mitnahmesetzungen der Größenordnung von s ≤ 15 cm auszugehen. 

Im Bereich der südlich, einige Meter entfernt, befindlichen Deichkrone sind Mitnahme-

setzungen von s ≤ 5 cm zu erwarten. 
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Zu den v. g. Punkten, insbesondere zu den Mitnahmesetzungen und der daraus ggf. 

resultierenden Deichaufhöhung sind Abstimmungen mit den zuständigen Behörden bzw. 

Deichverbänden zu empfehlen. Erfahrungsgemäß sind entsprechend einer deichrechtlichen 

Auflage die infolge der angrenzenden Geländeaufhöhung auftretenden Mitnahmesetzungen 

des Deiches baubegleitend zu messen und auszuwerten. 

8.2  Vorhandene angrenzende Liegeplätze 4 und 8 

Gemäß der vorliegenden Unterlage 2.1 grenzen die Kaianlagen der geplanten Liegeplätze 5 

bis 7 und die aufzuhöhenden Betriebsflächen unmittelbar an die vorhandenen Kaianlagen 

und Betriebsflächen der Liegeplätze 4 und 8 an.  

Infolge der geplanten Geländeaufhöhungen und der Baugrundverbesserungsmaßnahme mit 

Geländeüberschüttungen für die Liegeplätze 5 bis 7 sowie infolge der späteren Verkehrs- 

bzw. Lagerlasten werden die vorhandenen angrenzenden Bestandsuferwände der Liege-

plätze 4 und 8 in den Übergangsbereichen zusätzlich beansprucht.  

Bezüglich der ggf. zu erwartenden zusätzlichen Beanspruchungen (z. B. zusätzliche Lasten, 

Porenwasserüberdruck in den organischen Weichschichten, negative Mantelreibung, ggf. 

Bauteilverformungen) empfehlen wir eine statische Nachrechnung der angrenzenden 

Bestandsbebauung und eine Beurteilung der Verträglichkeit der zusätzlichen Bean-

spruchungen durch den Tragwerksplaner. 

Infolge der geplanten Geländeaufhöhungen und der Baugrundverbesserungsmaßnahme mit 

Geländeüberschüttungen für die Liegeplätze 5 bis 7 sind in den Übergangsbereichen der 

angrenzenden Betriebsflächen der Liegeplätze 4 und 8 geringfügige Mitnahmesetzungen zu 

erwarten.  

Wir empfehlen, das Thema der an den angrenzenden Betriebsflächen zu begrenzenden 

Mitnahmesetzungen im Rahmen der Planung der Baugrundverbesserungsmaßnahme näher 

zu untersuchen.    
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8.3  Zustandsfeststellung an vorhandener Bebauung 

Wir empfehlen, an den Nachbarbauwerken (z. B. Hochwasserschutzdeich, Kaianlagen und 

Betriebsflächen der Liegeplätze 4 und 8, ggf. in Randbereichen befindliche Leitungen) vor 

Beginn der Bauarbeiten die Durchführung einer Zustandsfeststellung. 

9. Hinweise zur Planung und zur Bauausführung 

9.1 Homogenbereiche 

Mit dem Ergänzungsband 2015 zur VOB/C, Ausgabe 2012, erfolgte für den Bereich Tief-

bau die Einführung geänderter Allgemeiner Technischer Vertragsbedingungen für Bau-

leistungen (ATV), nach denen die bisher geltenden Bodenklassen durch die Beschreibung 

des Baugrundes mit Homogenbereichen für alle Tiefbau – ATV vereinheitlicht werden 

sollen. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Baugrundaufschlüsse und der stichprobenartig 

durchgeführten bodenmechanischen Laboruntersuchungen sowie unter Berücksichtigung 

der für die geplante Baumaßnahme erforderlichen Tiefbauarbeiten werden die folgenden 

vier Homogenbereiche (H 1 – H 4) unter Beachtung der DIN 18300:2016-09 (Erdarbeiten), 

DIN 18301:2016-09 (Bohrarbeiten), DIN 18304:2016-09 (Ramm-, Rüttel- und Press-

arbeiten) und DIN 18311:2016-09 (Nassbaggerarbeiten) festgelegt: 

Homogenbereich H 1  Schlick, sandig 

Homogenbereich H 2  Klei  

Homogenbereich H 3 Sand (und bereichsweise Kies und Steine) 

Homogenbereich H 4 Schluff, Beckenschluff/Beckenton, Warmzeitlicher Schluff 

Bei der Abschätzung der Bandbereite der bodenmechanischen Eigenschaften der einzelnen 

Homogenbereiche wurden auch uns vorliegende Erfahrungswerte vergleichbarer Böden 

herangezogen. Aufgrund natürlicher geogen bedingter Unregelmäßigkeiten sind jedoch 

Abweichungen davon möglich. Bei den angegebenen Homogenbereichen ist eine ggf. vor-

liegende Schadstoffbelastung (Schlick, sandig) nicht berücksichtigt. 
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Die für den jeweiligen Homogenbereich geltenden Eigenschaften sind in den beiliegenden 

Anlagen 021951/14.1 bis 14.4 tabellarisch zusammengefasst. 

9.2 Setzungen, Setzungsmessungen und horizontale Verformungen 

Aufgrund der geplanten Sandaufspülungen bzw. Geländeaufhöhungen und zukünftigen 

Verkehrs- bzw. Lagerlasten sowie wegen der im Boden verbleibenden belastungsempfind-

lichen organischen Weichschichten ist mit langfristig auftretenden Restsetzungen zu rech-

nen, wodurch angrenzend zu den tief gegründeten Bauteilen, z. B. neben den Kaiplatten, 

entsprechende Setzungsmulden bzw. Setzungsdifferenzen auftreten werden (s. Abs. 7.3).  

Wir empfehlen, zur Minimierung der Setzungen, Setzungsmulden bzw. Setzungsdifferenzen, 

die Baugrundverbesserungsmaßnahme (s. Abs. 7.3) bis in den Bereich der späteren 

Kaiplatten, bzw. bis an die neue Rohrwand heran, auszuführen. Darüber hinaus empfehlen 

wir, im Rahmen der Planung konstruktive Lösungen für eine weitere Minimierung der Set-

zungsmulden bzw. Setzungsdifferenzen neben den tief gegründeten Kaiplatten zu erarbeiten 

(z. B. ggf. geogitterbewehrte Tragschicht oder Schleppplatten).  

Des Weiteren sind Setzungsmessungen im gesamten Bauflächenbereich, einschließlich des 

Bereiches der später tief gegründeten Kaiplatten, erforderlich. Zur Kontrolle des Zeit-

setzungsverhaltens und zur endgültigen Festlegung der erforderlichen Liegezeit müssen 

Setzungsmessungen geplant sowie baubegleitend durchgeführt und zeitnah ausgewertet 

werden. Die Messungen sind mit beginnender Auffüllung in den ersten 7 Tagen zunächst 

täglich und danach einmal wöchentlich vorzunehmen.  

Die Messpegel sind nach Herstellung einer trockenen Arbeitsebene (ca. NN ±0,0 m) vor der 

weiteren Geländeaufhöhung mit einer ausreichend großen Grundplatte einzubauen, 

höhenmäßig einzumessen und entsprechend dem Schüttverlauf zu verlängern. Dieses setzt 

eine entsprechende Sicherung der Messpegel (z. B. durch Betonschachtringe) zum Schutz 

vor Beschädigungen durch Baufahrzeuge voraus. 
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Wir empfehlen, die während der Bauarbeiten, z. B. infolge des Sandeinbaues und infolge 

des späteren wasserseitigen Bodenaushubes an den Rohrwänden auftretenden horizontalen 

Verformungen mittels Inklinometermessungen zu kontrollieren. 

9.3 Hinweise zum Sandeinbau und zur Herstellung der Vertikaldränagen 

Für den Sandeinbau ist ein geeigneter, grobkörniger sowie schluff- und feinsandarmer 

Boden der Bodengruppen SE/SW/SI nach DIN 18196 mit einer Ungleichförmigkeit von 

C

u

  2 zu verwenden. Der Schluffanteil (d < 0,063 mm) ist auf 5 Gew.-% zu begrenzen. 

Vorhandene Ablaufgräben (Priele) sind im Vorwege von Schlamm und Unrat zu reinigen 

und lagenweise mit Sand zu verfüllen.  

In den aufzufüllenden Wasserbereichen ist zur Vermeidung von Grundbrüchen bzw. 

Schlickverdrängungen beim Sandeinspülen/Sandeinbau zunächst eine Sandauffüllung in 

dünnen Lagen, anfangs z. B. mittels Verrieselung, später mittels Aufspülung bis auf das 

v. g. Niveau der Arbeitsebene für die Herstellung der Vertikaldränagen vorzunehmen. 

Sofern für die unter Wasser, unterhalb von NN ±0,0 m einzubauenden Sande keine aus-

reichende Lagerungsdichte (s. Bemessungsprofile, mind. locker bis mitteldichte Lagerung) 

erreicht wird, sind Zusatzmaßnahmen, z. B. eine Tiefenverdichtung, erforderlich. 

Die Aufspülung ist beginnend von der vorhandenen Gewässersohle bis zum Niveau der 

geplanten Geländeaufhöhung von rd. NN +6,3 m gemäß der noch erforderlichen Lagen-

statik in flächenhaften Lagen, von z. B. zunächst angenommen rd. d = 0,3 m – 0,5 m auszu-

führen. Wir empfehlen, vor dem Aufbringen der nachfolgenden Lage eine Schüttpause von 

ca. 2-4 Tagen einzuplanen, um einen hinreichenden Abbau des Porenwasserüberdruckes in 

den oberen organischen Weichschichten zu erzielen und damit generell einen Grundbruch zu 

vermeiden. 

Durch die Herstellung von Spüldämmen/Zwischendämmen sind geeignet große Spülfelder 

so anzulegen, dass eine ausreichende Verweildauer des Spülgutes ein hinreichendes und 

lagenweises Absetzen der Spülsande ermöglicht. Das ablaufende Spülwasser ist über Stau-
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kästen kontrolliert aus dem Spülfeld abzuführen. Ab dem Niveau von ca. NN –1 m bzw. 

spätestens ab NN ±0,0 m sind die Lagen der aufgespülten Sande flächenhaft bei kreuz-

weisem Übergang mittels Vibrationswalzen zu verdichten.  

Für die im Trockenen eingebauten Sande ist eine mindestens mitteldichte Lagerung nach-

zuweisen. Die Prüfung der Verdichtung ist in einem ausreichenden Umfang mit der leichten 

Rammsonde DPL-5 nach der ehemaligen DIN 4094-3 bzw. mit der Drucksonde CPT nach 

DIN 4094-1 erforderlich. Bei der DPL-5 sind unterhalb einer ca. 40 cm starken Störzone 

Schlagzahlen von N

10

  10 je 10 cm Eindringung der Sonde erforderlich. Überprüfungen 

mit Rammsondierungen sind während des Einbaues jeweils bei Erreichen von 

Einbaumächtigkeiten von d  3,0 m auszuführen. Bei Einsatz der Drucksonde ist ein 

elektronisch gemessener Spitzenwiderstand von q

c

 ≥10 MN/m

2

 nachzuweisen. Für das 

Erreichen einer möglichst hohen Lagerungsdichte bereits beim Aufspülen, ggf. ohne 

zusätzliche Nachverdichtung, wird auf die Hinweise gemäß EAU 2012 verwiesen. Ferner ist 

zu beachten, dass die erreichbare Lagerungsdichte der aufgespülten Sande u. a. auch durch 

die jeweilige Spültechnologie (Anordnung Spülrohrauslauf, Feststoff-Wasser-Verhältnis) 

beeinflusst wird. 

Die Böschungen der Überschüttung sind mit n  1:1,5 geneigt auszuführen. Die Sandauf-

schüttungen einschließlich der Böschungen sollten durch geeignete Maßnahmen gegen 

Erosion (Sandflug) gesichert werden. 

Für den empfohlenen Einbau der Vertikaldränagen ist eine ausreichend tragfähige Arbeits-

ebene auf einem überwiegend hochwassersicheren Niveau von z. B. NN +3 m herzustellen. 

Die Dicke und der Aufbau der Arbeitsebene ist u. a. in Abhängigkeit von den zum Einsatz 

kommenden Geräten von der bauausführenden Firma eigenverantwortlich festzulegen.  

Von der Arbeitsebene aus sind die Vertikaldränagen (Kunststoffstreifendräns) im Raster 

gleichseitiger Dreiecke mit der Seitenlänge von ca. a = 1,5 m herzustellen. Die Vertikal-

dränagen sind im Bereich der Betriebsflächen bis zur Basistiefe der oberen organischen 
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Weichschichten und im Teilbereich der späteren Kajen mit verbleibenden Weichschichten bis 

zur Basistiefe der unteren organischen Weichschichten abzusetzen.  

9.4 Fachtechnische Planung und Überwachung der Erdbauarbeiten 

Im Zusammenhang mit den standsicherheitssensiblen Geländeaufhöhungen, der Baugrund-

verbesserungsmaßnahme, den Restsetzungen und dem Setzungsmessprogramm, der 

erforderlichen erdbautechnischen Fremdüberwachung (z. B. Verdichtungskontrollen, 

Inklinometermessungen, Drucksondierungen mit Porenwasserdruckmessungen) halten wir 

eine fachtechnische Planung und örtliche Überwachung der Erdbauarbeiten für erforderlich. 

Dazu empfehlen wir den Sachverständigen für Geotechnik rechtzeitig vorher mit ein-

zubeziehen. 

9.5 Verwertung/Verbringung von Aushubböden 

Der für die Räumung der Rammtrasse bis auf maximal NN -19 m und während der späteren 

wasserseitigen Baggerarbeiten bis auf Solltiefe anfallende Aushubboden besteht teilweise 

aus organischen Weichschichten, insbesondere aus Schlick sowie teilweise aus Sanden und 

ist bezüglich der Schadstoffbelastung gesondert untersucht worden.  

Die im Nassbaggerverfahren auszuhebenden organischen Weichschichten sind für bau-

technische Zwecke nicht wieder verwendbar. Bezüglich der Verbringung des Aushubbodens 

sollten mit der ausführenden Firma eindeutige vertragliche Regelungen getroffen werden. 

Dabei sind die Ergebnisse der durchgeführten orientierenden technischen Erkundung auf 

Schadstoffe im Baugrund zu beachten.   



Cuxhaven,  06. Dezember 2017 

Neubau Liegeplätze 5 bis 7 - 32- Auftrags-Nr. 021951 

10. Zusammenfassung 

In Cuxhaven ist der Neubau der Liegeplätze 5 bis 7 geplant. Dabei handelt es sich um etwa 

1.195 lfd. m Uferwände mit zwei Ro-Ro-Anlagen und um die Geländeaufhöhung auf einer Fläche 

von etwa 28,8 ha wasserseitig der vorhandenen Deichlinie.  

Der vorliegende 2. Bericht enthält auftragsgemäß die Baugrundbeurteilung und geotechnische 

Angaben für die Sandverfüllung / Geländeaufhöhung der an das Kajenbauwerk der Liegeplätze 5 

bis 7 angrenzenden Betriebsfläche.  

Zur Erkundung des Baugrundes wurden im Zeitraum vom 09.03. bis 16.08.2017 ergänzend zu 

vorliegenden Altaufschlüssen landseitige und wasserseitige Baugrundaufschlüsse ausgeführt  

(s. Abs. 4.1 und Lageplan in Anlage 021951/1.2) und im vorliegenden Bericht ausgewertet. 

Die organischen Weichschichten aus Schlick und Klei wurden bis in sehr unterschiedliche Tiefen 

zwischen ca. NN +1,6 m und NN -24,6 m angetroffen. Entsprechend dem beiliegenden Isolinien-

plan in Anlage 021951/1.3 sind die organischen Weichschichten im Bereich der geplanten 

Betriebsflächen nicht flächendeckend oder teilweise in geringer Schichtdicke bis d = 2 m bzw. in 

maximaler Gesamtschichtdicke bis rd. d = 11,4 m vorhanden.  

In den Abschn. 4 und 5 sind die Angaben zum Baugrund und zum Wasser, in Abs. 6.1 die Ergeb-

nisse der bodenmechanischen Laborversuche und in Abs. 6.2 die charakteristischen Bodenkenn-

werte zusammengestellt.   

Um die aus der Geländeaufhöhung auf NN +6,25 m zuzüglich der späteren flächenmäßig 

unbegrenzten und dauerhaft setzungswirksamen Flächenbelastung (Verkehrslast) zu erwartenden 

Setzungen während der Bauzeit in einem ausreichenden Umfang vorwegzunehmen, sind für die 

Herstellung einer möglichst setzungsarmen Betriebsfläche im Zuge der Geländeaufhöhungen 

vollflächig Maßnahmen zur Baugrundverbesserung (Setzungsvorwegnahme mittels Gelände-

überschüttung) und teilweise Vertikaldränagen zur Setzungsbeschleunigung erforderlich.  




